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5 Neubau FFW Gauting; Vorstellung der Machbarkeitsstudie durch das 
Planungsbüro K-Plan 

Ö/0560/XV.WP 

   

6 Beschluss über den Jahresantrag der Gemeinde zur Aufnahme in das 
Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm "Lebendige Zentren" im 
Programmjahr 2024 

Ö/0552/XV.WP 

   

7 Sozialstiftung Gauting; hier: Neufassung der Satzung der Haerlin´sche 
und Ludwig und Marie Therese-Sozialstiftung, Gauting 

Ö/0559/XV.WP 

   

8 Satzung über die Benutzung des Friedhofs und der Bestattungseinrich-
tungen (Friedhofssatzung) 

Ö/0556/XV.WP 

   

9 Verschiedene öffentliche Angelegenheiten  
 



 Gemeinde  Gauting  

 

48. Sitzung des Gemeinderates vom 21.11.2023  Seite 2 von 25 

Erste Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger eröffnet um 19:15 Uhr die öffentliche 48. Sitzung 
des Gemeinderates und begrüßt alle Anwesenden. 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 

   
0917 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung  
 
Die Erste Bürgermeisterin Frau Dr. Kössinger stellt fest, dass die Ladung zur 48. Sitzung des 
Gemeinderats am 21.11.2023 ordnungsgemäß erfolgt ist. 
 
Es bestehen keine Einwände gegen die Tagesordnung.  
 

 
 
 

   

0918 
Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift über die 47. 
Sitzung des Gemeinderates am 24.10.2023 

 

 
Beschluss: 
 
Der öffentliche Teil der Niederschrift über die 47. Sitzung des Gemeinderats am 24.10.2023 
wird ohne Einwand genehmigt. 
 

Ja 24  Nein 0   
 
 

   
0919 Bekanntgabe freigegebener Beschlüsse  
 
Nachfolgender Beschluss wird zur Bekanntgabe freigegeben: 

 

   

0894 
Grundsatzentscheidung: Veräußerung Grundstück Grubmühlerfeld-
straße / Fußbergstraße Fl.Nr. 729/42, 729/41 und 728/3 im Bieterver-
fahren 

N/0248/XV.WP 

 
Einführung und Sachvortrag: Erste Bürgermeisterin Frau Dr. Kössinger 
 
Beschluss: 
 
1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Beschlussvorlage N/0248/XV.WP der Gemeindever-

waltung. 
 

2. Der Gemeinderat beschließt die Veräußerung des Grundstückes „Grubmühlerfeldstraße / Fuß-
bergstraße, 82131 Gauting auf den Fl.Nr. 729/42, 729/41 und 728/3, Gemarkung Gauting weiter-
zuverfolgen. 
 

3. Der Gemeinderat beschließt, die Verwaltung zu beauftragen, die Ausschreibung zur Vergabe an 
ein Maklerbüro durchzuführen. Die Entscheidung zur Vergabe an ein Maklerbüro zur Durchfüh-
rung eines Bieterverfahrens wird in separater Beschlussfassung erfolgen. 

Ja 24  Nein 2   
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0920 
Laufende Verwaltungsangelegenheiten sowie Berichte aus Ver-
bänden 

 

 
Keine  
 
 

   

0921 
Neubau FFW Gauting; Vorstellung der Machbarkeitsstudie durch 
das Planungsbüro K-Plan 

Ö/0560/XV.WP 

 
GRe Derksen, Ebner, Dr. Ilg und Körner treten während der Beratung dieses Tagesordnung der 
Sitzung bei. 
 
Einführung: Erste Bürgermeisterin Frau Dr. Kössinger 
Sachvortrag durch die Herren Kirchmann und Gruber, KplanAG 
 
Die PowerPoint-Präsentation ist der Niederschrift beigefügt. 
 
Herr Alexander Jung, 1. Kommandant der FFW Gauting teilt mit, dass der Standort Münchner 
Straße auch seitens der Feuerwehr begrüßt werde.  
 
Beschluss: 
 
1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Beschlussvorlage Ö/0560/XV.WP. 
 
2. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung das Projekt „Neubau des FFW-Gebäudes“ am 

Grundstück an der Münchner Str. weiterzuverfolgen. 
Ja 28  Nein 0   

 
 

   

0922 
Beschluss über den Jahresantrag der Gemeinde zur Aufnahme in 
das Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm "Lebendige 
Zentren" im Programmjahr 2024 

Ö/0552/XV.WP 

 
Einführung und Sachvortrag: Erste Bürgermeisterin Frau Dr. Kössinger 
 
Beschluss: 
 
1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Beschlussvorlage der Verwaltung (Drucksa-

che Ö 0552) vom 15.11.2023. 
 
2. Der Gemeinderat erkennt den Bedarf an der Durchführung städtebaulicher Sanierungs-

maßnahmen im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet Bereich Bahnhofsareal, Bahn-
hofstraße und Ortsmitte Gauting. Ziel der Durchführung dieser städtebaulichen Sanie-
rungsmaßnahmen ist die Beseitigung der in diesen Bereichen vorhandenen städtebauli-
chen und strukturellen Defizite sowie eine Aufwertung und Stärkung der Funktionen und 
städtebaulichen Qualitäten.  

 
3. Der Gemeinderat fasst daher den Beschluss, für die Gemeinde Gauting die Aufnahme in 

das Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren“ im Programmjahr 
2024 zu beantragen, um die weitere städtebauliche Entwicklung im Sanierungsgebiet 
durch die Gewährung von Städtebaufördermitteln finanziell zu unterstützen. 
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4. Folgende Projekte sind im Jahresantrag der Gemeinde Gauting für das Bund-Länder 
Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren“ im Programmjahr 2024 und die an-
schließenden Fortschreibungsjahre zur Förderung anzumelden und im Haushalt der 
Gemeinde vorzusehen:  

 
Zeitraum der Durchführung mit Kostenschätzung in EURO: 

 2024 2025 2026 2027 

Städtebauliche Beratungsleis-
tungen Bahnhofsumfeld Gau-
ting 

10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 

Wunderl-Hofareal Starnberger 
Str.: Verfahrenskoordination 
mit Bürgerbeteiligung 

50.000 €    

Städtebauliche Beratungsleis-
tungen  
Ortsmitte Gauting 

10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 

Projektfonds 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 

 
 

Ja 28  Nein 0   
 
 

   

0923 
Sozialstiftung Gauting; hier: Neufassung der Satzung der Haer-
lin´sche und Ludwig und Marie Therese-Sozialstiftung, Gauting 

Ö/0559/XV.WP 

 
Einführung und Sachvortrag: Erste Bürgermeisterin Frau Dr. Kössinger 
 
Beschluss: 
 

1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Beschlussvorlage Ö/0559/XV.WP. 
 

2. Der Gemeinderat erlässt nachfolgende Satzung: 
 
 
 
Gemäß § 80 und 81 Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom  
2. Januar 2022 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 25. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 294) geändert worden ist in Verbindung mit Artikel 2 
Abs. 3 des Bayerischen Stiftungsgesetzes (BayStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26. September 2008 (GVBl. S. 834, BayRS 282-1-1-WK), das zuletzt durch Gesetz vom 24. Juli 
2023 (GVBl. S. 449) geändert worden ist, sowie der Artikel 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 
1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch die §§ 2, 3 des Gesetzes vom 24. Juli 
2023 (GVBl. S. 385, 586) geändert worden ist, erlässt die Gemeinde Gauting folgende 
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Satzung 
für die 

Haerlin’sche und Ludwig und Marie Therese-Sozialstiftung, Gauting 
 
 
 

Präambel 
Die Haerlin’sche Kinderfürsorgestiftung und die Ludwig und Marie Therese-Stiftung, 
beide mit Sitz in Gauting, wurden gemäß § 87 BGB und Art. 6, 18 und 19 StG am 24. 
Mai 1977 zusammengelegt. Die Zusammenlegung wurde mit Genehmigung durch das 
Bayerische Staatsministerium des Innern vom 29. Juni 1977 (Nr. I A4-939-4/3) rechts-
wirksam. 
 
Nach den heute noch vorhandenen Aufzeichnungen wurde mit Urkunde vom  
20. Februar 1918 zum Anlass des Festes der goldenen Hochzeit seiner Majestät des 
Königs und Ihrer Majestät der Königin von der Gemeinde Gauting zusammen mit einer 
Spende der Firma Wilhelm Baier in Stockdorf und anderen kleineren Spenden die 
„Ludwig-Theresia-Stiftung“ gegründet. Die Errichtung der Stiftung erfolgte mit Beschluss 
der Gemeinde Gauting am 24. August 1918 und war ursprünglich mit einem Kapital von 
12.180,-- Mark ausgestattet. Der satzungsmäßige Zweck war die Unterstützung hilfsbe-
dürftiger Waisen in Gauting. Der Text der Stiftungsurkunde lautete: 
 
„Durch Gottes reiche Güte wurde unserem lieben Bayernlande ein seltenes Glück zu-
teil, das goldene Hochzeitsjubiläum seines geliebten Königspaares feiern zu können. 
Dankbar und glücklich gedenken wir an diesem Tage Eurer Königlichen Majestäten 
mit der Bitte zu Gott dem Allmächtigen, noch viele Jahre dem Lande sein verehrtes 
Herrscherpaar zu erhalten. 
 
Zum Danke und zur ewigen Erinnerung errichtet die Gemeinde mit Hilfe ihrer Bürger 
eine Ludwig-Theresia-Stiftung um den Kindern unserer auf dem Felde der Ehre gefal-
lenen Helden in Not und Sorgen beizustehen, und erneuern hiermit bei diesem Feieran-
lasse das ehrfurchtsvollste Gelöbnis der unverbrüchlichsten Treue und Anhänglichkeit.“ 
 
Mit Urkunde vom 6. März 1918 wurde von Herrn Kommerzienrat Dr. h.c. Julius Haerlin 
und seiner Gattin Sofie Haerlin die „Haerlin’sche Kinderfürsorgestiftung“ errichtet, die 
am 17. Januar 1919 vom Bayerischen Staatsministerium des Innern genehmigt wurde. 
Diese Stiftung war mit einem Kapital von 15.000,-- Mark ausgestattet und diente „zum 
Besten von hilfsbedürftigen Kindern bis zum schulpflichtigen Alter, die in Gauting ihren 
Wohnsitz haben oder auf die Unterstützung von Gauting ohne Rücksicht auf die Kon-
fession angewiesen sind.“ 
 
Beide Stiftungen haben durch wiederholte Währungsreformen ihr Vermögen eingebüßt 
und waren nicht mehr in der Lage, den jeweiligen Stiftungszweck nachhaltig zu erfüllen. 
Das nach § 40 Abs. 3 AVStG eingebrachte Vermögen der beiden Stiftungen betrug am 
31. Dezember 1976 bei der Ludwig und Marie Therese-Stiftung 14.500,-- DM und bei 
der Haerlin’sche Kinderfürsorgestiftung 8.000,-- DM, insgesamt 22.500,-- DM. Im Hin-
blick auf die Vermögenslage und unter Berücksichtigung der damaligen Zeit- und 
Rechtsverhältnisse wurden beide Stiftungen gemäß Artikel 6, 18 und 19 StG sowie § 87 
BGB zusammengelegt. Gemäß der damaligen neuzeitlichen sozialen Rechts- und Ge-
sellschaftsordnung erhielt die so neugebildete „Haerlin’sche und Ludwig und Marie The-
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rese-Sozialstiftung, Gauting“ am 24. Mai 1977 ihre Satzung, welche am 29.06.1977 
durch das Bayerische Staatsministerium des Innern genehmigt wurde (Nr. I A4-939-
4/3). 

§ 1 
Name, Rechtsstand und Sitz 

 
(1) Die Stiftung führt den Namen „Haerlin’sche und Ludwig und Marie Therese-
Sozialstiftung, Gauting“. 
 
(2) Die Stiftung ist eine rechtsfähige, örtliche Stiftung des bürgerlichen Rechts mit dem 
Sitz in Gauting. 

§ 2 
Stiftungszweck 

 
(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar mildtätige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  
 

(2) Zweck der Stiftung ist die Unterstützung von Bedürftigen, die in der Gemeinde Gau-
ting ihren Wohnsitz haben und die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seeli-
schen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind oder deren Bezüge inner-
halb des Rahmens der Bestimmungen des § 53 AO liegen. 

 
(3) Die Stiftung ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 
 

(4) Die Stiftung darf keine Erwerbsabsichten verfolgen. 
 

(5) Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 
Die Stifter und ihre Erben erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung. 

 
(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Unterstützungen, Zuwendungen oder Vergütungen 
begünstigt werden. 

 
(7) Rechtsansprüche auf die Gewährung des jederzeit widerruflichen Stiftungsgenusses 

bestehen nicht. 
§ 3 

Auflagen 
 

Den Firmen Dr. Haerlin und Söhne in Gauting und Webasto in Stockdorf ist, solange sie 
nicht im Handelsregister erloschen sind, bis zum 01.06. jeden Jahres ein Vermögen-
sausweis zum 31.12. des vorausgegangenen Jahres zu übersenden. 

 
§ 4 

Grundstockvermögen 
 
Das Grundstockvermögen der Stiftung ist in seinem Bestand dauernd und ungeschmä-
lert zu erhalten.  



 Gemeinde  Gauting  

 

48. Sitzung des Gemeinderates vom 21.11.2023  Seite 7 von 25 

§ 5 
Stiftungsmittel 

 
Die zur Erfüllung des Stiftungszweckes erforderlichen Mittel werden aufgebracht 
 
(1) aus dem Ertrag des Stiftungsvermögens. 
 
(2) aus freiwilligen Zuwendungen, soweit diese nicht ausdrücklich zur Stärkung des 
Grundstockvermögens bestimmt sind.  
 

§ 6 
Betriebsführung der Öffentlichen Einrichtung 

 
(1) Die Stiftung wird vom Gemeinderat der Gemeinde Gauting nach den Vorschriften 

des Bayerischen Stiftungsgesetzes, der Gemeindeordnung und den einschlägigen 
Verwaltungsvorschriften verwaltet und vertreten. 
 

(2) Das zur Vertretung zuständige Organ „Gemeinderat der Gemeinde Gauting“ wird 
von den Beschränkungen des § 181 BGB Insichgeschäft auf Grundlage des Art. 17 
Satz 3 BayStG allgemein befreit. 

 

§ 7 
Stiftungsaufsicht 

Die Stiftungsaufsicht wird vom Landratsamt Starnberg wahrgenommen. 
 

§ 8 
Aufhebung der Stiftung / Wegfall steuerbegünstigte Zwecke 

 
(1) Bei Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das  
      Vermögen der Stiftung an die Gemeinde Gauting. 
 
(2) Die Gemeinde Gauting hat das Vermögen in einer dem Stiftungszweck  
     entsprechenden Weise unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige,  
     mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden.  
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Gauting hat der Neufassung der Stiftungssatzung mit 
Beschluss (Beschluss Nr. …) vom 21.11.2023 zugestimmt.  
Die Satzungsneufassung tritt mit Genehmigung des Landratsamtes Starnberg in Kraft. 
 
 

Gauting, den …………. 
 
 
Dr. Brigitte Kössinger 
Erste Bürgermeisterin 

 
 

Ja 28  Nein 0   
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0924 
Satzung über die Benutzung des Friedhofs und der Bestattungs-
einrichtungen (Friedhofssatzung) 

Ö/0556/XV.WP 

 
Einführung und Sachvortrag: Erste Bürgermeisterin Frau Dr. Kössinger 
 
Beschluss: 
 

1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Beschlussvorlage Ö / 0556. 
 

2. Der Gemeinderat beschließt die nachfolgende Satzung zu erlassen. 
 

 
Satzung über die Benutzung des Friedhofs und der Bestat-
tungseinrichtungen (Friedhofssatzung – FS) 

vom xx.xx 2023 
 
 
 
Die Gemeinde Gauting erlässt aufgrund der Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 sowie 
Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) folgende Satzung über die Benut-
zung des Friedhofs und der Bestattungseinrichtungen (Friedhofssatzung – FS) 

 

 

Inhalt: 

I. Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Geltungsbereich ......................................................................................................................................... 2 

§ 2 Friedhofszweck .........................................................................................................................................10 

§ 3 Bestattungsanspruch................................................................................................................................10 

§ 4 Friedhofsverwaltung .................................................................................................................................. 3   

§ 5 Schließung und Entwidmung ................................................................................................................... 3 

II. Ordnungsvorschriften 

§ 6 Öffnungszeiten ..........................................................................................................................................11 

§ 7 Verhalten im Friedhof ...............................................................................................................................11 

§ 8 Gewerbliche Tätigkeiten auf dem Friedhof ............................................................................................ 5 

III. Grabstätten und Grabmale 

§ 9 Grabstätten ................................................................................................................................................. 5 

§ 10 Grabarten .................................................................................................................................................. 6 

§ 11 Aschenreste und Urnenbeisetzungen .................................................................................................. 7 

§ 12 Größe der Grabstätten ............................................................................................................................ 7 

§ 13 Rechte an Grabstätten ............................................................................................................................ 8 

§ 14 Übertragung von Nutzungsrechten ....................................................................................................... 8 

§ 15 Pflege und Instandhaltung der Gräber ................................................................................................. 9 

§ 16 Gärtnerische Gestaltung der Gräber .................................................................................................... 9 

 
 

G E M E I N D E   G A U T I N G 
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§ 17 Erlaubnisvorbehalt für Grabmale und bauliche Anlagen ..................................................................10 

§ 18 Verbot von Grabsteinen aus ausbeuterischer Kinderarbeit .............................................................11 

§ 19 Größe von Grabmalen und Einfriedungen ..........................................................................................11 

§ 20 Grabgestaltung .......................................................................................................................................12 

§ 21 Gründung, Erhaltung und Entfernung von Grabmalen .....................................................................12 

 

 

IV. Bestattungsvorschriften 

§ 22 Leichenhaus ............................................................................................................................................13 

§ 23 Leichenhausbenutzungszwang ............................................................................................................13 

§ 24 Leichentransport .....................................................................................................................................14 

§ 25 Leichenbesorgung ..................................................................................................................................14 

§ 26 Friedhofs- und Bestattungspersonal ....................................................................................................14 

§ 27 Bestattung ................................................................................................................................................15 

§ 28 Anzeigepflicht und Bestattungszeitpunkt ............................................................................................15 

§ 29 Ruhefrist ...................................................................................................................................................15 

§ 30 Exhumierung und Umbettung ...............................................................................................................15 

V. Schlussbestimmungen 

§ 31 Ersatzvornahme ......................................................................................................................................16 

§ 32 Haftungsausschluss ...............................................................................................................................16 

§ 33 Zuwiderhandlungen ................................................................................................................................16 

§ 34 Inkrafttreten .............................................................................................................................................17 

 

I. Allgemeine Vorschriften 

 

§ 1 

Geltungsbereich 

 

Die Gemeinde errichtet und unterhält die folgenden Einrichtungen für das Bestattungswesen als 
öffentliche Einrichtungen: 

a) den Waldfriedhof Gauting, an der Planegger Straße, Fl.Nr.: 1844/0 und 786/10, Gemar-
kung Gauting 

b) das Leichenhaus sowie die Leichenhäuser bei den kirchlichen Friedhöfen in Buchendorf, 
Oberbrunn und Unterbrunn 

c) das Bestattungspersonal. 
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§ 2 

Friedhofszweck 

 

Der Friedhof dient insbesondere den verstorbenen Gemeindemitgliedern als würdige Ruhestät-
te und der Pflege ihres Andenkens. 

 

§ 3 

Bestattungsanspruch 

 

(1) Auf dem Friedhof werden beigesetzt 

a) die Verstorbenen, die bei ihrem Ableben in der Gemeinde ihren Wohnsitz hatten, 

b) die Verstorbenen, die ein Nutzungsrecht an einem belegungsfähigen Grab besitzen, und 
ihre Familienangehörigen (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Ziff. 1 BestV), 

c) die im Gemeindegebiet Verstorbenen oder tot Aufgefundenen, wenn eine ordnungsge-
mäße Bestattung anderweitig nicht sichergestellt ist, 

d) Tot- und Fehlgeburten im Sinne des Art. 6 des BestG. 

 

(2) Die Bestattung anderer als der in Abs. 1 genannten Personen bedarf auf Antrag der beson-
deren Erlaubnis der Friedhofsverwaltung im Einzelfall. 

 

§ 4 

Friedhofsverwaltung 

 

Der Friedhof wird von der Gemeinde verwaltet und beaufsichtigt. Der Belegungsplan wird von 
der Gemeinde so geführt, dass jederzeit festgestellt werden kann, wann mit wem jedes Grab 
belegt wurde, wer der Grabnutzungsberechtigte ist und für welchen Zeitraum das Nutzungs-
recht erworben wurde. 

 

§ 5 

Schließung und Entwidmung 

 

(1) Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können im öffentlichen Interesse ganz 
oder teilweise geschlossen oder entwidmet werden. Durch die Schließung wird die Möglich-
keit weiterer Beisetzungen ausgeschlossen; durch die Entwidmung verliert der Friedhof sei-
ne Eigenschaft als öffentliche Bestattungseinrichtung. Besteht die Absicht der Schließung, 
so werden keine Nutzungsrechte mehr erteilt oder wiedererteilt. 
 

(2) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die Entwidmung sind jeweils öffent-
lich bekannt zu machen. 

 
(3) Die Gemeinde kann die Schließung verfügen, wenn keine Rechte auf Bestattung entgegen-

stehen, durch Einigung mit den Grabnutzungsberechtigten vorzeitig aufgelöst wurden oder 
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zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit aufgehoben worden sind. Die Ge-
meinde kann die Entwidmung verfügen, soweit keine Rechte auf Bestattung entgegenste-
hen und alle Ruhefristen abgelaufen sind. 

 
(4) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte im Einvernehmen mit dem Be-

rechtigten abgelöst werden sollen oder aufgehoben worden sind, sind unter ersatzweiser 
Einräumung entsprechender Rechte auch Umbettungen ohne Kosten für den Nutzungsbe-
rechtigten möglich. 

 
(5) Im Übrigen gilt Art. 11 BestG. 

 

II. Ordnungsvorschriften 

 

§ 6 

Öffnungszeiten 

 

(1) Der Friedhof ist während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für den Besu-
cherverkehr geöffnet. 
 

(2) Die Friedhofsverwaltung kann das Betreten des Friedhofs oder einzelner Friedhofsteile aus 
besonderem Anlass vorübergehend untersagen oder außerhalb der vorgenannten Öff-
nungszeiten gestatten. 
 

§ 7 

Verhalten im Friedhof 

 

(1) Jeder Besucher des Friedhofs hat sich ruhig und der Würde des Ortes entsprechend zu 
verhalten. 

(2) Kinder unter 10 Jahren ist das Betreten des Friedhofs nur in Begleitung Erwachsener ge-
stattet. 

(3) Der Anordnung des Friedhofspersonals haben die Besucher Folge zu leisten. Besuchern 
des Friedhofs ist es insbesondere nicht gestattet, 

a) Tiere mitzubringen, ausgenommen sind Blindenhunde, 

b) zu rauchen und zu lärmen, 

c) die Wege mit Fahrzeugen und Sportgeräten aller Art zu befahren. Kinderwagen, Rollstüh-
le und vergleichbare Hilfsmittel zum Transport von Kindern, Kranken und Behinderten 
sind hiervon ausgenommen. 

d) Waren aller Art sowie gewerbliche oder sonstige Leistungen anzubieten oder diesbezüg-
lich zu werben, 

e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Druckschriften, die im Rahmen der Bestat-
tungsfeier notwendig und üblich sind, 

f) Abraum und Abfälle an anderen Orten abzulagern, als an den hierfür vorgesehenen Plät-
zen, 
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g) Grabhügel, Grabeinfassungen und Grünanlagen unberechtigt zu betreten und/oder zu 
beschädigen, 

h) der Würde des Ortes nicht entsprechende Gefäße (z. B. Konservendosen, Plastik- und 
Glasflaschen sowie ähnliche Gegenstände) auf Gräbern ohne Erlaubnis aufzustellen o-
der solche Gefäße zwischen den Gräbern aufzubewahren, 

i) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten auszufüh-
ren, 

j) Film-, Video- und Fotoaufnahmen von Grabstätten und insbesondere Grabmalen zu er-
stellen, zu verwerten und zu verbreiten (z.B. Internet), außer zu privaten Zwecken. 

(4) Die Friedhofsverwaltung kann von den Verboten auf Antrag Ausnahmen zulassen, soweit 
sie mit dem Zweck des Friedhofs und der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 
 

(5) Totengedenkfeiern sind der Friedhofsverwaltung spätestens vier Werktage vorher anzuzei-
gen und bedürfen der Erlaubnis der Friedhofsverwaltung. 

 

§ 8 

Gewerbliche Tätigkeiten auf dem Friedhof 

 

(1) Die Gewerbetreibenden und ihre Gehilfen haben den Regelungen der Friedhofssatzung und 
den Anweisungen der Friedhofsverwaltung Folge zu leisten. Durch gewerbliche Arbeiten 
darf die Würde des Friedhofs nicht beeinträchtigt werden; insbesondere ist auf Bestattungs-
feierlichkeiten Rücksicht zu nehmen. Nach Beendigung der Arbeiten sind die Arbeits- und 
Lagerplätze wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu bringen. 
 

(2) Die Friedhofswege dürfen nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung (Antrag nach § 7 
Abs. 4) mit den für die Ausführung der Arbeiten oder für den Transport von Arbeitsmitteln er-
forderlichen Fahrzeugen befahren werden. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Fried-
hofsbereich beträgt Schritttempo. Bei anhaltendem Tau- oder Regenwetter kann die Fried-
hofsverwaltung das Befahren der Friedhofswege mit Fahrzeugen untersagen. 

 
(3) Die gewerblich Tätigen haften für alle Schäden, die sie oder ihre Gehilfen im Zusammen-

hang mit ihrer Tätigkeit in dem Friedhof schuldhaft verursachen. 
 

(4) Die Ausübung gewerbsmäßiger Tätigkeiten auf dem Friedhof kann durch die Friedhofsver-
waltung dauerhaft versagt werden, wenn die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten 
nicht gewährleistet ist oder wenn trotz zweimaliger schriftlicher Abmahnung erneut gegen 
die Friedhofssatzung oder Anordnung der Friedhofsverwaltung verstoßen wird. Bei einem 
schwerwiegenden Verstoß ist eine Abmahnung entbehrlich.  

III. Grabstätten und Grabmale 

§ 9 

Grabstätten 

 

(1) Die Grabstätten stehen im Eigentum der Gemeinde. An ihnen können Rechte nur nach die-
ser Satzung erworben werden. 
 

(2) Die Anlage der Grabstätten richtet sich nach dem Belegungsplan, der bei der Friedhofsver-
waltung innerhalb der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden kann. 
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§ 10 

Grabarten 

 

(1) Gräber im Sinne dieser Satzung sind  
a) Einzelgrabstätten  

In Einzelgräbern können innerhalb der Ruhezeit max. zwei Leichen übereinander beigesetzt 
werden, wenn die erste Leiche tiefergelegt wurde. 
b) Doppelgrabstätten 

In Doppelgräbern können je Grabstelle innerhalb der Ruhezeit max. zwei Leichen übereinander 
beigesetzt werden, wenn die jeweils erste Leiche tiefergelegt wurde. 
c) Urnenerdgrabstätten 

Urnenerdgräber sind nur zur Beisetzung von Aschenurnen bestimmt; in einem Urnenerdgrab 
können innerhalb der Ruhezeit bis zu max. vier Aschenurnen beigesetzt werden. 
d) Urnennischen 

In Urnennischen können innerhalb der Ruhezeit bis zu max. drei Aschenurnen beigesetzt wer-
den. Die Urnennischen sind mit Abdeckplatten aus Naturstein ausgestattet, die nicht durch an-
dere Abdeckplatten oder durch zusätzliche Bestandteile verändert werden dürfen.  
e) Urnenstelen 
In Urnenstelen können innerhalb der Ruhezeit bis zu max. zwei Aschenurnen beigesetzt wer-
den. Die Urnenstelen sind mit Abdeckplatten aus Naturstein ausgestattet, die nicht durch ande-
re Abdeckplatten oder durch zusätzliche Bestandteile verändert werden dürfen.  
f) Gemeinschaftsgrabanlagen mit einem auf die Nutzungsdauer abgeschlossenen Grabpflege-
vertrag  

Gemeinschaftsgräber, die nur als Gesamtpaket mit einem Grabmal und einer Grabpflege er-
worben werden können. Sie werden erst im Todesfalle für die Dauer der 
Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche abgegeben. Eine Grabnutzungsverlängerung ist nicht 
möglich. 
g) Anonymes Urnenerdgrab  

Die Beisetzung der anonymen Urnen findet ohne Trauergäste statt. Die Friedhofsverwaltung 
entscheidet über den Termin der Urnenbeisetzung. Diese Grabstätte wird nicht gekennzeichnet. 
Grabbeete oder sonstige Kennzeichnungen die auf die Verstorbenen hinweisen, sind nicht zu-
lässig. Die Lage der einzelnen Urnen wird in den Bestattungsunterlagen bei der Friedhofsver-
waltung verzeichnet. 
h) Urnenbaumgräber 
Urnenbaumgräber sind ausschließlich für Urnenbestattungen zugelassen. In einem „kleinen 
Urnenbaumgrab“ können innerhalb der Ruhefrist zwei bzw. bei einem „großen Urnenbaumgrab“ 
bis zu vier Urnen beigesetzt werden. Die Kennzeichnung der Grabstätte erfolgt durch die Fried-
hofsverwaltung auf einem einheitlichen Messingschild. Hierauf werden die Angaben zum Ver-
storbenen eingraviert. Das Messingschild kann ausschließlich über die Friedhofsverwaltung 
bezogen werden und wird von der Gemeinde auf Kosten des Grabnutzungsberechtigten in Auf-
trag gegeben. 
i)Sternenkinderfeld 

Im Sternenkinderfeld können Fehlgeburten unter 500 g, anonym oder mit Inschrift auf der dazu-

gehörigen Stele, zur Ruhe gebettet werden. Die Beschriftung der Stele ist nach den Vorgaben 

der Friedhofsverwaltung zu fertigen. Für dieses Grab kann kein Nutzungsrecht erworben wer-

den. 

Das Sternenkinderfeld wird von der Gemeinde gestaltet und unterhalten. 

 

(2) Die Lage der einzelnen Grabstätten wird durch die Gemeinde bestimmt und richtet sich 
nach dem Belegungsplan. Der Friedhof ist darin in Grabfelder aufgeteilt. Die einzelnen 
Grabstätten sind fortlaufend nummeriert. Bestattungen können jeweils nur in den von der 
Gemeinde freigegebenen Grabfeldern oder deren Teilen erfolgen. 



 Gemeinde  Gauting  

 

48. Sitzung des Gemeinderates vom 21.11.2023  Seite 14 von 25 

 

(3) Die Zuerkennung, Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstätten obliegt der Gemeinde. 

 

§ 11 

Aschenreste und Urnenbeisetzungen 

 

(1) Aschenreste und Urnen müssen den Vorschriften der §§ 17 und 27 BestV entsprechen. 
 

(2) Urnen können in Urnenerdgrabstätten, Urnennischen, Urnenstelen, Urnenbaumgräbern 
oder in anonymen Urnenerdgräbern beigesetzt werden. Urnen für Erdbestattungen müssen 
aus leicht verrottbarem Material bestehen. Bei Aschenresten, die über der Erde beigesetzt 
werden, muss die Aschenkapsel aus leicht verrottbarem Material bestehen. 

 

(3) Anonyme Urnenerdgrabstätten sind Grabstätten für die Beisetzung von Urnen, die der Rei-
he nach belegt und erst im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit abgegeben werden. In je-
dem anonymen Urnenerdgrab wird nur eine Urne beigesetzt, die Urne muss aus leicht ver-
rottbarem Material bestehen. Die Abräumung von anonymen Urnenerdgräbern nach Ablauf 
der Ruhezeit wird durch die Gemeinde durchgeführt. Die Graboberfläche des anonymen 
Urnenerdgrabes wird durch die Gemeinde gestaltet und gepflegt. Grabsteine oder sonstige 
Ausstattungen dürfen auf dem anonymen Urnenerdgrab nicht angebracht werden. 

 
(4) In einer Urnengrabstätte dürfen die Aschenreste mehrerer Verstorbener beigesetzt werden. 

 
(5) Für das Nutzungsrecht an Urnengrabstätten gelten die §§ 13 und 14 entsprechend. 

 
(6) Wird das abgelaufene Nutzungsrecht an der Grabstätte, in der die Urne bestattet ist, nicht 

mehr verlängert, ist die Gemeinde berechtigt bei Räumung oder Wiederbelegung der Grab-
stätte, an der von ihr bestimmten Stelle des Friedhofs (z.B. anonymes Urnengrab) Aschen-
reste in würdiger Weise der Erde zu übergeben und evtl. vorhandene Urnen dauerhafter 
und wasserdichter Art zu entsorgen. 

 

§ 12 Größe der Grabstätten 

 

(1) Für die Einteilung der Grabstätten ist der Belegungsplan maßgebend. Die Gräber werden 
nach den jeweils erforderlichen Ausmaßen ausgehoben. Die einzelnen Erdgrabstätten haben 
folgende Längen und Breiten:  

1. Einzelgrabstätten 2,20 m x 0,90 m  
2. Doppelgrabstätten 2,20 m x 2,40 m 
3. Urnenerdgrabstätten 0,80 m x 0,60 m 
4. Grabstätte im Sternenkinderfeld: 0,40 m x 0,30 m 

 
Erdgrabstätten haben eine Mindestabdeckung vom 90 cm, bei Urnenerdgrabstätten 50 cm. 
 
(2) Die Grabhügel dürfen folgende Maße nicht überschreiten: 
 
       Einzelgräber: Länge 1,80 m, Breite 0,90 m, Höhe 0,20 m 

Doppelgräber: Länge 1,80 m, Breite 1,80 m, Höhe 0,20 m 
Urnenerdgräber: Länge 0,80 m, Breite 0,60 m, Höhe 0,20 m 
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Anstelle eines Grabhügels angebrachte Grabplatten dürfen die vorstehenden Maße nicht 
überschreiten. 

      

§ 13 

Rechte an Grabstätten 

 

(1) An einer belegungsfähigen Grabstätte kann ein Nutzungsrecht erworben werden. Das Nut-
zungsrecht wird mindestens auf die Dauer der Ruhefrist verliehen, wenn der Erwerb anläss-
lich eines Todesfalles erfolgt. Wird ein Grabnutzungsrecht unabhängig von einem Todesfall 
erworben, so wird es mindestens für die Ruhefrist zuzüglich fünf Jahre verliehen. 
 

(2) Das Nutzungsrecht an den Grabstätten wird nur an einzelne natürliche und volljährige Per-
sonen nach Entrichtung der Grabnutzungsgebühr (siehe Friedhofsgebührensatzung – FGS) 
verliehen. 

 
(3) Das Nutzungsrecht an Grabstätten kann gegen erneute Zahlung der entsprechenden Grab-

nutzungsgebühr um weitere 5 bzw. 10 Jahre verlängert werden, wenn der Nutzungsberech-
tigte vor Ablauf des Rechtes die Verlängerung bei der Friedhofsverwaltung beantragt und 
der Platzbedarf des Friedhofs es zulässt. 

 
 

(4) Nach Erlöschen des Grabnutzungsrechtes kann die Gemeinde über die Grabstätten ander-
weitig verfügen. Hierüber werden die bisherigen Nutzungsberechtigten, die Angehörigen in 
gerader Linie und die Erben oder die Pfleger des Grabes rechtzeitig von der Gemeinde be-
nachrichtigt. 

 
(5) In den Fällen, in denen die Ruhefrist der zu bestattenden Leichen oder Urnen über die Zeit 

hinausreicht, für die das Recht an einem Grabplatz besteht, ist das Grabnutzungsrecht im 
Voraus mindestens für die Dauer der vorgeschriebenen Ruhefristen zu erwerben. 

 
(6) Nach Ablauf der Ruhefrist kann der Grabnutzungsberechtigte aus wichtigem Grund auf ein 

darüber hinaus verliehenes Grabnutzungsrecht verzichten. Der Verzicht wird erst mit schrift-
licher Annahme der Verzichtserklärung durch den Friedhofsträger wirksam. Eine anteilige 
Rückerstattung von Grabnutzungsgebühren erfolgt nicht. 

 
(7) Jede Änderung der Anschrift des Grabnutzungsberechtigten ist der Friedhofsverwaltung 

mitzuteilen. 

 

§ 14 

Übertragung von Nutzungsrechten 

 

(1) Der Inhaber eines Grabnutzungsrechts kann dieses zu seinen Lebzeiten mit Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung schriftlich auf einen anderen übertragen. 

 

(2) Nach dem Tode des Grabnutzungsberechtigten kann derjenige die Umschreibung eines 
laufenden Grabnutzungsrechtes auf seinen Namen beanspruchen, dem es vom Nutzungs-
berechtigten in einer letztwilligen, rechtsgültigen Verfügung zugewendet wurde. Bei einer 
Verfügung zu Gunsten mehrerer Personen hat die erstgenannte Person Vorrang. Stirbt der 
Grabnutzungsberechtigte ohne eine Verfügung hinterlassen zu haben, so kann das Grab-
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nutzungsrecht auf Antrag auf die in § 1 Abs. 1 Ziff. 1 BestV genannten bestattungspflichti-
gen Personen übertragen werden. Eingetragene Lebenspartner sind den Ehegatten gleich-
gestellt. Innerhalb der Reihenfolge des § 1 Abs. 1 Ziff. 1 BestV hat die ältere Person Vor-
recht vor der jüngeren. Haben Vorberechtigte innerhalb von sechs Monaten keinen Antrag 
auf Übertragung des Grabnutzungsrechts gestellt, so wird das Grabnutzungsrecht auf An-
trag einer nachberechtigten Person verliehen. Stimmen alle Vorberechtigten zu, so kann 
das Grabnutzungsrecht auch in begründeten Einzelfällen auf einen dem Verstorbenen na-
hestehenden Dritten (z. B. Lebensgefährten oder Stiefkind) übertragen werden. 

 
(3) Der Anspruch auf Übertragung des Grabnutzungsrechts erlischt, wenn alle Berechtigten die 

Übernahme ablehnen oder es kein Berechtigter innerhalb eines Jahres seit Beisetzung des 
verstorbenen Grabnutzungsberechtigten übernimmt. In diesem Fall kann die Grabstätte 
während der Ruhefrist zur Betreuung an Personen überlassen werden, die zu dem Bestatte-
ten eine persönliche Verbindung hatten. 

 
(4) Bei Grabstätten, an denen nach einer Bestattung niemand das Grabnutzungsrecht nach 

Abs. 2 oder das Betreuungsrecht nach Abs. 4 Satz 2 übernimmt, sorgt die Friedhofsverwal-
tung auf Kosten eines Verpflichteten für die Erstanlage (Aufstellen eines mehrfach ver-
wendbaren Grabmals, Begrünung) und die Pflege der Grabstätte während der Ruhefrist. 
Gegen vollständigen Kostenersatz können Grabnutzungsrecht und Grabmal erworben wer-
den. 
 

§ 15 

Pflege und Instandhaltung der Gräber 

 

(1) Jede Grabstätte ist spätestens drei Monate nach der Beisetzung bzw. nach der Verleihung 
des Grabnutzungsrechtes würdig herzurichten, gärtnerisch anzulegen und in diesem Zu-
stand zu erhalten. Dies gilt nicht für Urnennischen, Urnenstelen, Urnenbaumgräber und das 
Sternenkinderfeld. 
 

(2) Bei allen Grabstätten sind der Grabnutzungsberechtigte oder – sofern dieser verstorben 
ist – die in § 14 Abs. 2 genannten Personen zur ordnungsgemäßen Anlage, Pflege und In-
standhaltung des Grabes verpflichtet. 

 
(3) Kommt der Grabnutzungsberechtigte oder der sonst Verpflichtete (siehe § 14 Abs. 2) sei-

ner Verpflichtung nicht nach, kann ihn die Friedhofsverwaltung unter Fristsetzung auffor-
dern, den ordnungsgemäßen Zustand herzustellen. Nach Ablauf der Frist können zur Her-
beiführung des ordnungsgemäßen Zustandes erforderliche Maßnahmen auf Kosten des 
Verpflichteten getroffen werden (Ersatzvornahme, § 31). 

 
(4) Ist der Aufenthalt des Grabnutzungsberechtigten oder der Aufenthalt bzw. die Existenz des 

sonst Verpflichteten nicht bekannt, ergeht eine befristete öffentliche Aufforderung. Nach 
Ablauf dieser Frist ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabstätte auf Kosten eines 
Verpflichteten gem. Art. 14 Abs. 2 in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen oder 
abzuräumen und einzuebnen. 

§ 16 

Gärtnerische Gestaltung der Gräber 

 

(1) Zur Bepflanzung der Grabstätten sind nur geeignete Gewächse zu verwenden, welche die 
benachbarten Gräber und Anpflanzungen nicht beeinträchtigen. Die Höhe und Form der 
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Grabhügel und die Art ihrer Gestaltung sind dem Gesamtbild des Friedhofs, dem besonde-
ren Charakter des Friedhofsteils und der unmittelbaren Umgebung anzupassen. 
 

(2) Anpflanzungen aller Art neben den Gräbern werden ausschließlich von der Gemeinde aus-
geführt. In besonderen Fällen können Ausnahmen von der Gemeinde zugelassen werden, 
wenn benachbarte Gräber nicht beeinträchtigt werden. 

 
(3) Das Anpflanzen hochgewachsener Gehölze (Zwergsträucher, strauch- oder baumartige 

Pflanzen, Bäume) auf den Gräbern bedarf der Erlaubnis der Gemeinde. 
 

(4) Alle gepflanzten Gehölze gehen entschädigungslos in die Verfügungsbefugnis der Gemein-
de über, wenn sie vom Grabnutzungsberechtigten nach Ablauf der Ruhefrist oder des 
Grabnutzungsrechts nicht abgeräumt worden sind. Der Schnitt und die Beseitigung zu stark 
wachsender bzw. absterbender Bäume und Sträucher kann angeordnet werden. Wird die 
notwendige Maßnahme nicht innerhalb der hierfür dem Grabnutzungsberechtigten gesetz-
ten Frist durchgeführt, so werden die Arbeiten von der Friedhofsverwaltung auf seine Kos-
ten durchgeführt (Ersatzvornahme, § 31). 
 

(5) Verwelkte Blumen und verdorrte Kränze sind von den Grabstätten zu entfernen und an den 
dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. 

 

§ 17 

Erlaubnisvorbehalt für Grabmale und bauliche Anlagen 

 

(1) Die Errichtung von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen oder deren Änderung be-
darf – unbeschadet sonstiger Vorschriften – der Erlaubnis der Gemeinde. Die Gemeinde ist 
berechtigt, soweit das zur Wahrung der Rechte anderer notwendig ist und der Friedhofs-
zweck es erfordert, Anordnungen zu treffen, die sich auf Einfriedungen, Einfassungen und 
sonstige bauliche Anlagen beziehen. 
 

(2) Die Erlaubnis ist rechtzeitig vor Anfertigung oder Veränderung des Grabmales oder der bau-
lichen Anlage bei der Gemeinde durch den Grabnutzungsberechtigten zu beantragen, wobei 
die Maße des § 12 zugrunde zu legen sind. Dem Antrag ist zweifach beizufügen: 

a) der maßstabsgetreue Grabmalentwurf bzw. der maßstabsgetreue Entwurf der bauli-
chen Anlage mit Grundriss und Seitenansicht unter Angabe des Materials, seiner 
Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. 

b) Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole im Maßstab 1:10 unter 
Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anord-
nung. 
 

(3) Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn die Anlage nicht den Vorschriften der §§ 18, 19 
und 20 dieser Satzung entspricht. 
 

(4) Ohne Erlaubnis aufgestellte Grabmale sind nach schriftlicher Aufforderung an den Nut-
zungsberechtigten unter angemessener Fristsetzung zu entfernen. Ist der Aufenthalt des 
Nutzungsberechtigten oder der Aufenthalt bzw. die Existenz des sonst Verpflichteten nicht 
bekannt, ergeht eine befristete öffentliche Aufforderung. Kommt der Nutzungsberechtigte 
nicht fristgerecht der Aufforderung nach, so ist die Gemeinde berechtigt auf Kosten des 
Nutzungsberechtigten oder sonst Verpflichteten das Grabmal zu entfernen und zu verwer-
ten, wenn es den sicherheitsrechtlichen Anforderungen nicht genügt oder den gestalteri-
schen Merkmalen der §§ 18, 19 und 20 widerspricht (Ersatzvornahme, § 31).  
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(5) Die nicht erlaubnispflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als naturlasierte Holztafeln 
oder -kreuze zulässig und dürfen nicht länger als zwei Jahre nach der Beisetzung verwen-
det werden. 

§ 18 

Verbot von Grabsteinen aus ausbeuterischer Kinderarbeit 

 

Grabsteine und Grabeinfassungen aus Naturstein dürfen nur aufgestellt werden, wenn sie ohne 
schlimmste Formen von Kinderarbeit im Sinne von Art. 3 des Übereinkommens Nr. 182 der In-
ternationalen Arbeitsorganisation vom 17. Juni 1999 über das Verbot und unverzügliche Maß-
nahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit (BGBl. 2001 II S. 1290, 
1291) hergestellt worden sind und hierfür ein Nachweis gemäß Art. 9a Abs. 2 BestG in der je-
weils geltenden Fassung vorgelegt wird. Die Herstellung im Sinne dieser Vorschrift umfasst 
sämtliche Bearbeitungsschritte von der Gewinnung des Natursteins bis zum Endprodukt. Eines 
Nachweises gemäß Satz 1 bedarf es nicht, wenn der Letztver-äußerer glaubhaft macht, dass 
die Grabsteine oder Grabeinfassungen aus Naturstein oder deren Rohmaterial vor dem 1. Sep-
tember 2016 in das Bundesgebiet eingeführt wurden. 

§ 19 

Größe von Grabmalen und Einfriedungen 

 
(1) Als Werkstoffe für Grabmale sind zugelassen Naturstein, Holz, Stahl (Eisen), Bronze in ge-
schmiedeter und gegossener Form. 

 
(2) Inhalt und Ausführung der Inschrift dürfen nicht im Widerspruch zur Würde des Friedhofs 
stehen. Die Schrift darf nicht in aufdringlicher Größe oder Farbe ausgeführt werden. 

 
(3) Grabsteine sollen in der Regel aus einem einheitlichen Material bestehen. Sie müssen min-
destens 18 cm stark sein. Sockel über 25 cm sind nicht zulässig. 
 
(4) Grabmale dürfen im Waldteil, im ältesten Friedhofteil (Grabfelder 1-9) und entlang der Ein-
friedungsmauer in der Regel nicht höher als 1,80 m, im übrigen Friedhof nicht höher als 1,60 m 
sein. Grabmale bei Urnenerdgräbern dürfen nicht höher als 1,10m sein. 
Grabkreuze aus Schmiedeeisen oder Bronze können bis zu einer Gesamthöhe (einschl. So-
ckel) von 1,80 m genehmigt werden; bei Grabkreuzen ist ein Sockel aus Naturstein bis zu 0,60 
m Höhe zulässig. 

 
(5) Die Breite der Grabmale darf in keinem Detail größer sein als die Breite der Grabhügel (§ 12 
Abs. 2) 

 
(6) Liegende Grabplatten dürfen nicht länger und nicht breiter sein als die in § 12 für Grabhügel 
festgesetzten Breiten- und Längenmaße. Werden diese Maße durch Grabplatten voll in An-
spruch genommen, so darf außerhalb der Platte keine grabgestaltende Bepflanzung oder Auf-
stellung von Vasen, Schalen, Laternen u. Ä. vorgenommen werden. 
Liegende Grabplatten und ein stehendes Grabmal für das gleiche Grab sind nicht zugelassen. 

 
(7) An den Urnennischen / Urnenstelen und Urnenbaumgräbern darf kein Blumenschmuck oder 
sonstige Dekoration erfolgen. Ausnahmen hierfür sind zulässig für Blumenschmuck bis vier Wo-
chen nach einer Urnenbeisetzung. Nach Fristablauf ist der Blumenschmuck zu entfernen, an-
sonsten erfolgt dies gebührenpflichtig durch die Gemeinde. 
 
(8) Im Sternenkinderfeld dürfen Andenken und Blumen auf den hierfür vorgesehenen Stellen 
abgelegt werden. Verwelkter Blumenschmuck ist zu entfernen. 
 



 Gemeinde  Gauting  

 

48. Sitzung des Gemeinderates vom 21.11.2023  Seite 19 von 25 

(9) Ausnahmen sind im Einzelfall zulässig, wenn die Gemeinde hierzu Ihre Erlaubnis erteilt. 

 

§ 20 

Grabgestaltung 

 

Grabmale und sonstige bauliche Anlagen müssen dem Friedhofszweck entsprechen; sie müs-
sen so gestaltet sein, dass die Würde des Friedhofs als Ruhestätte der Verstorbenen gewahrt 
ist. 

Einfassungen der Grabhügel aus Stein, Holz, Blech, Eisen oder sonstigem Material sind nur im 
neuen Teil des Friedhofs (Feld 52 ff.) zulässig. Das Bestreuen der Grabhügel und der Räume 
zwischen den Gräbern mit Sand, Kies oder ähnlichem ist untersagt. 

 

§ 21 

Gründung, Erhaltung und Entfernung von Grabmalen 

 

(1) Jedes Grabmal muss seiner Größe entsprechend dauerhaft und standsicher gegründet 
werden. Die Fundamente sind nach den neuesten Bestimmungen und den anerkannten 
Regeln der Baukunst durch fachkundige Firmen zu setzen. Maßgeblich für die bei der Er-
richtung und der Standsicherheitsprüfung der Grabmale geltenden anerkannten Regeln der 
Baukunst ist die „Richtlinie für die Erstellung und Prüfung von Grabmalanlagen des Bundes-
verbandes Deutscher Steinmetze (BIV-Richtlinie)“ in ihrer jeweils geltenden Fassung. 
 

(2) Der Grabnutzungsberechtigte hat das Grabmal in einem ordnungsgemäßen, sicheren Zu-
stand zu erhalten. Er ist für Schäden verantwortlich, die insbesondere durch Umfallen des 
Grabmales oder Abstürzen von Teilen desselben verursacht werden. Grabmale, die sich 
nicht in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden, können nach vorangegangener schrift-
licher Aufforderung auf Kosten des Nutzungsberechtigten oder der in § 14 Abs. 2 genannten 
Personen instandgesetzt oder entfernt werden, wenn die Wiederherstellung verweigert oder 
innerhalb der gesetzten Frist nicht durchgeführt wird (Ersatzvornahme, § 31). Kann auf-
grund der akut drohenden Gefahr durch ein nicht standsicheres Grabmal eine schriftliche 
Aufforderung an den Nutzungsberechtigten zur Wiederherstellung der Standsicherheit unter 
Fristsetzung nicht abgewartet werden, ist der Friedhofsträger berechtigt, die Gefahrenstelle 
abzusperren, das Grabmal provisorisch zu sichern oder umzulegen. 
 

(3) Der Nutzungsberechtigte und die in seinem Auftrag handelnden Personen haften für jede 
durch die Errichtung von Grabmalen und baulichen Anlagen entstehenden Beschädigungen 
der Grab- und Friedhofsanlagen. 

 
(4) Grabmale und bauliche Anlagen dürfen vor Ablauf der Ruhefrist oder des Nutzungsrechts 

nur mit vorheriger Erlaubnis der Gemeinde entfernt werden. 
 

(5) Nach Ablauf der Ruhezeit und des Nutzungsrechts sind die Grabmale nach einer entspre-
chenden Aufforderung der Gemeinde durch den vorher Nutzungsberechtigten oder den 
nach § 14 Abs. 2 Verpflichteten innerhalb von 3 Monaten zu entfernen. Die Grabstätten sind 
einzuebnen. Kommt der Nutzungsberechtigte oder der sonst Verpflichtete seiner Verpflich-
tung nicht nach, kann ihn die Friedhofsverwaltung unter erneuter Fristsetzung auffordern, 
den ordnungsgemäßen Zustand herzustellen. Nach Ablauf der Frist können zur Herbeifüh-
rung des ordnungsgemäßen Zustandes erforderliche Maßnahmen auf Kosten des vormals 
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Nutzungsberechtigten oder sonst Verpflichteten getroffen werden (Ersatzvornahme, § 31). 
Sind der Aufenthalt des Nutzungsberechtigten oder der Aufenthalt bzw. die Existenz des 
sonst Verpflichteten nicht bekannt, ergeht eine befristete öffentliche Aufforderung. Nach Ab-
lauf dieser Frist ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabstätte auf Kosten des Nut-
zungsberechtigten oder eines Verpflichteten abzuräumen und einzuebnen. Grabmale, Ein-
friedungen und sonstiger Grabschmuck gehen infolge der Eigentumsaufgabe durch den 
vormals Nutzungsberechtigten in das Eigentum des Friedhofsträgers über. 
 

(6) Künstlerisch oder geschichtlich wertvolle Grabmale und bauliche Anlagen oder solche, die 
als besondere Eigenart des Friedhofs aus früheren Zeiten gelten, unterstehen dem beson-
deren Schutz der Gemeinde. Die Entfernung oder Änderung solcher Anlagen auch nach Ab-
lauf der Ruhefrist und des Grabnutzungsrechts bedarf der besonderen Erlaubnis der Ge-
meinde. 

IV. Bestattungsvorschriften 

 

§ 22 

Leichenhaus 

 

(1) Die Leichenhäuser dienen der Aufbewahrung der Leichen, bis sie bestattet oder überführt 
werden und zur Aufbewahrung von Aschenresten feuerbestatteter Verstorbener bis zur Bei-
setzung im Friedhof. Es darf nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung und in Begleitung 
eines Vertreters des Friedhofspersonals betreten werden. 

 

(2) Die Verstorbenen werden in den Leichenhäusern aufgebahrt. Sofern keine gesundheitsauf-
sichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die Hinterbliebenen die Verstorbe-
nen während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Bestattungspflichtigen (§ 15 BestV) ent-
scheiden, ob die Aufbahrung im offenen oder geschlossenen Sarg erfolgt. Wird darüber kei-
ne Bestimmung getroffen, bleibt der Sarg geschlossen. Dies gilt auch bei entsprechender 
Anordnung des Amts- oder Leichenschauarztes. Leichen von Personen, die bei Eintritt des 
Todes an einer übertragbaren Krankheit im Sinne des Bundesseuchengesetzes erkrankt 
waren, werden in einem gesonderten Raum untergebracht. Der Zutritt zu diesem Raum und 
die Besichtigung der Leichen bedürfen der vorherigen Erlaubnis des Amtsarztes. 

 
(3) Für die Beschaffenheit von Särgen, Sargausstattungen und für die Bekleidung von Leichen 

gelten die Vorschriften des § 30 BestV. 

 

§ 23 

Leichenhausbenutzungszwang 

 

(1) Jede Leiche ist spätestens 24 Stunden vor der Bestattung in das gemeindliche Leichenhaus 
zu verbringen. 
 

(2) Dies gilt nicht, wenn 
a) der Tod in einer Anstalt (z. B. Krankenhaus, Klinik, Alten- bzw. Pflegeheim u. a.) ein-

getreten ist und dort ein geeigneter Raum für die Aufbewahrung der Leiche vorhan-
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den ist, 
b) die Leiche zum Zwecke der Überführung an einen auswärtigen Bestattungsort zur 

früheren Einsargung freigegeben und innerhalb einer Frist von 24 Stunden überführt 
wird, 

c) die Leiche in einem privaten Krematorium verbrannt werden soll und sichergestellt 
ist, dass die Voraussetzungen des § 17 BestV vom Träger der Bestattungsanlage 
geprüft werden. 
 

§ 24 

Leichentransport 

 

Zur Beförderung von Leichen im Gemeindegebiet sind Leichenwagen zu benutzen. Die Beför-
derung der Leichen hat durch ein geeignetes Bestattungsunternehmen zu erfolgen. 

 

§ 25 

Leichenbesorgung 

 

Reinigen, Ankleiden und Einsargen der Leichen hat durch einen geeigneten Bestatter zu erfol-
gen. 

 

§ 26 

Friedhofs- und Bestattungspersonal 

 

(1) Die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Bestattung stehenden Verrichtungen auf dem 
gemeindlichen Friedhof werden von der Gemeinde hoheitlich ausgeführt, insbesondere 

a) das Ausheben und Verfüllen des Grabes, 
b) das Versenken des Sarges  
c) die Beisetzung von Urnen, 
d) die Überführung des Sarges/der Urne von der Halle zur Grabstätte einschließlich der 

Stellung der Träger, 
e) die Ausgrabung und Umbettung (Exhumierung von Leichen und Gebeinen sowie Ur-

nen) einschließlich notwendiger Umsargungen, 
f) das Ausschmücken des Aufbahrungsraums und der Aussegnungshalle (Grundausstat-

tung mit Trauerschmuck). 
Die Gemeinde kann mit der Durchführung der hoheitlichen Tätigkeiten ein Bestattungsun-
ternehmen als Erfüllungsgehilfen beauftragen.  

 
(2) Auf Antrag kann die Gemeinde von der Inanspruchnahme der Ausschmückung nach 

Abs. 1f) befreien. 
 

§ 27 

Bestattung 

 

Bestattung im Sinne dieser Satzung ist die Erdbestattung von Leichen oder Leichenteilen sowie 
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die Beisetzung von Aschenurnen unter der Erde bzw. in Urnenwandgräbern, Urnenstelen und 
Urnenbaumgräbern. Die Bestattung ist durchgeführt, wenn das Grab verfüllt oder die Urnenni-
sche / die Urnenstele / das Urnenbaumgrab geschlossen ist. 

 

§ 28 

Anzeigepflicht und Bestattungszeitpunkt 

 

(1) Bestattungen sind unverzüglich nach Eintritt des Todes der Gemeinde anzuzeigen; die er-
forderlichen Unterlagen sind vorzulegen. 
 

(2) Den Zeitpunkt der Bestattung setzt die Gemeinde im Benehmen mit den Hinterbliebenen, 
dem Bestattungsunternehmen und ggf. mit dem zuständigen Pfarramt fest. 

 

§ 29 

Ruhefrist 

 

Die Ruhefrist für Leichen und Aschereste Verstorbener wird auf 10 Jahre festgelegt. Die Ruhe-
frist beginnt am Tag der Bestattung. 

 

§ 30 

Exhumierung und Umbettung 

 

(1) Die Exhumierung und Umbettung von Leichen und Urnen bedarf unbeschadet sonstiger 
gesetzlicher Vorschriften der vorherigen Erlaubnis der Gemeinde. 
 

(2) Soweit Exhumierungen von Leichen nicht vom Gericht oder einer Behörde angeordnet wer-
den, sollen sie nur in den Monaten Oktober bis März und zwar außerhalb der Besuchszeiten 
erfolgen. 

 
(3) Zur Exhumierung und Umbettung bedarf es eines Antrages des Grabnutzungsberechtigten. 

 
(4) Angehörige und Zuschauer dürfen der Exhumierung bzw. Umbettung nicht beiwohnen. 

 
(5) Im Übrigen gilt § 21 BestV. 

V. Schlussbestimmungen 

§ 31 

Ersatzvornahme 

 

(1) Der Friedhofsträger kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtun-
gen Anordnungen für den Einzelfall erlassen. Diesen Anordnungen ist unverzüglich Folge 
zu leisten. 
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(2) Werden die in dieser Satzung festgelegten Handlungspflichten nicht rechtzeitig erfüllt, kann 
die Gemeinde die Handlung auf Kosten des Pflichtigen vornehmen oder vornehmen lassen. 
Die Ersatzvornahme ist vorher schriftlich anzudrohen. Dabei ist eine angemessene Frist zu 
setzen. Ist der Aufenthaltsort des Pflichtigen nicht mehr zu ermitteln, so ersetzt die öffentli-
che Bekanntmachung die an den Pflichtigen adressierte schriftliche Androhung. Einer vor-
herigen Androhung und einer Fristsetzung bedarf es nicht, wenn der Pflichtige nicht erreich-
bar ist und die Ersatzvornahme zur Abwehr einer drohenden Gefahr notwendig ist. 

§ 32 

Haftungsausschluss 

 

Die Gemeinde übernimmt für die Beschädigungen, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung 
der Friedhofsanlagen entstehen und für Schäden, die durch Beauftragte dritter Personen verur-
sacht werden, keine Haftung. 

§ 33 

Zuwiderhandlungen 

 

Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO i. V. mit § 17 OwiG kann mit Geldbuße von mindestens 5,–Euro 
und höchstens 2500,– Euro belegt werden wer: 

a) den Vorschriften über den Benutzungszwang zuwiderhandelt, 

b) die erforderliche Erlaubnis der Gemeinde nicht einholt, 

c) die erstmalige Anlage, Pflege und Instandhaltung der Grabstätten nach den §§ 15 bis 20 
nicht satzungsgemäß vornimmt, 

d) sich entgegen den Bestimmungen dieser Satzung nicht ruhig und der Würde des Ortes ent-
sprechend verhält oder  

e) die festgelegten Verbote missachtet. 

§ 34 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt eine Woche nach Bekanntmachung in Kraft. 

  

Gemeinde Gauting 

 

Ausgefertigt: 

Gauting, den xx.xx.2023 

 

 

Dr. Brigitte Kössinger  

Erste Bürgermeisterin 

Ja 28  Nein 0   
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0925 Verschiedene öffentliche Angelegenheiten  
 
Schneeräumung Münchner Berg, Eremitenweg, Leo-Putz-Weg 
GRin Pahl informiert, dass Anlieger im Mai ein Schreiben des gemeindlichen Bau- und Be-
triebshofs erhalten haben, wonach die Räum- und Streupflicht auf die Anlieger übergehe. Sie 
merkt an, dass in den vergangenen Jahren immer der Bauhof der Gemeinde die Schneeräu-
mung auf den Gehwegen durchgeführt habe.  
Für die Anwohner sei es problematisch, die Schneeräumung durchzuführen, da ihre Grundstü-
cke teilweise keine Zuwegung zum Münchner Berg haben und zudem in Teilen durch eine Leit-
planke abgetrennt seien.  
Die Erste Bürgermeisterin weist auf einen Beschluss des Gemeinderats hin, wonach der Bauhof 
keine freiwilligen Leistungen für Dritte mehr durchführen solle. 
Herr Dr. Groth verweist auf die Reinigungs- und Sicherungsverordnung, in der die ganzjährige 
Reinhaltung (d.h. auch die Schneeräumung) der Gehwege für Anlieger geregelt sei. 
Die Leitplanke betreffend, teilt er mit, dass das Straßenbauamt keine Bedenken gegen einen 
Rückbau habe.  
Anmerkung der Verwaltung:  
In einer Telefonkonferenz am 23.11.2023 mit dem Zweiten und Dritten Bürgermeister hat das 
Staatliche Bauamt Weilheim diese, im September geäußerte Auffassung revidiert.  
Unabhängig vom Vorhandensein der Leitplanke besteht nach der Reinigungs- und Sicherungs-
verordnung eine Räumpflicht der Anwohner, was seit Mai 2023 kommuniziert wurde. Über das 
Schicksal der Leitplanke entscheidet das Staatliche Bauamt Weilheim im Benehmen mit dem 
Bereich Straßenbau der Gemeinde. 
 
Eisenbahnüberführung Königswiesen: 
GR Dr. Ilg stellt nachfolgende Fragen: 
 
a) Sind der Verwaltung bzw. der Gemeinde seit der öffentlich ausgelegten Tektur 1 weitere Tek-
turen bekannt gegeben worden? Wenn ja welche? Liegen der Gemeinde die zugehörigen Plan-
unterlagen vor? 
Antwort:  
 Planung (Entwurf)  1. Fassung 13.03.2017 - öff. Auslegung 15.09.2017-16.10.2017 
 Planänderung (1. Tektur) – Anhörungsverfahren zur 1. Planänderung und erneute Ausle-

gung vom 24.06.2019-24.07.2019 
 2. Planänderung (2. Tektur) – redaktionelle Änderung (Anhörung der Betroffenen 

24.08.2020-15.09.202) 
 3. Planänderung (3. Tektur) – erneute Beteiligung nicht erf., da keine neuen bzw. größeren 

Betroffenheiten 
 Planfeststellungsbeschluss vom 21.05.2021 – öff. Bekanntmachung/ Auslegung 

23.07.2023-06.08.2021 
Anwohnerinfo: 
 Jan./ Feb. 2023 Information zu Bauarbeiten Spartenfreilegung/ Mehrspartendurchlass in 

der Zeit von Mitte Februar 23 bis Ende Juni 23 
 
b) Ist der Gemeinde bzw. der Verwaltung ein Datum für die Fortsetzung bzw. die Wiederauf-
nahme der Arbeiten für den Neubau der EÜ Königswiesen sowie die Aufweitung der 
STA3/Hauserstraße bekannt gegeben worden ? 
Antwort:  
Nein, da aktuell eine Nichtzulassungsklage beim BVerG vorliegt (Einspruch zu der Entschei-
dung des BayVGH ). Das Ergebnis wird abgewartet. 
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Gauting, den 27.11.2023 
 
 
 
 
Dr. Brigitte Kössinger      Monika Rieckhoff 
Erste Bürgermeisterin      Schriftführung 
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